
  
   Geistig lebendiger, lebendgeborener und beseelter 
   Mann/Mensch/Souverän Max aus der Sippe Mustermann, 
   nach Preußischer Verfassung 1850 Art.10 Staatsbürger 
   der USSR, Verteidiger von Menschen und Bürgerrechte. 
    
Im Bewußtsein meiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, dem Frieden der Welt zu dienen. 
  
An alle Bedienstete und Behörde der BRD 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art. 26 

(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines 
Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu 
stellen. 
An alle Regierunsbehörden, Gerichte, Polizeibedienstete, Behörde, 
Geschäftsführer/in von Lebensmittelhandel und Medizinische Einrichtungen, 
Schulleiter/in, Hochschulleiter/in, Soziale Berufsarbeiter und ehrenamtliche Kräfte. 
Rechtsache: Naturrecht, Völkerrecht, Menschenrecht, Grundrecht 
Es liegt in der Pflicht von Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, damit Unternehmen 
die Menschenrechte achten. Bereits begangene Verstöße gilt es aufzuklären, die 
dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Wiedergutmachung für die 
Opfer zu leisten. Neben der staatlichen Schutzpflicht heben die Leitprinzipien auch 
explizit eine eigenständige Verantwortung privater Unternehmen für die Achtung 
der Menschenrechte hervor. 
An alle Geschäftsführer/in von Lebensmittelhandel und medizinische Einrichtungen, 
andere Geschäftsführer/in, Schulleiter/in, Polizeibehörde, ehrenamtliche Kräfte, seit 
einiger Zeit haben Sie Maskenpflicht, Tests und eventuell Impfungen in Ihr 
Schreiben oder Wort (mündlich) angeordnet, und bei nicht Erfüllung mit drastischen 
Maßnahmen gedroht. 
Ständige Anforderungen an die Eltern zur Einwilligung für Corona-Tests, evtl. 
Impfungen verschickt die RECHTwidrig sind, ohne Autogramm, Stempel, notarielle 
Vollmacht u.s.w. 
Erwachsene Menschen, Männer und Frauen werden mit Entlassungen bedroht. 
Die Kinder und Erwachsene müssen bis zu 8 Stunden durch Masken atmen und 
schwitzen, von Psychischen Störungen und Sauerstoffmangel ganz abgesehen. 
Jetzt nur noch Masken, die unsichere Tests, Testsinstrumenten und eventuell 
Impfungen. 
Ich fordere sie hiermit auf diese Verordnungen mit rechtlichen Vorschriften 
(Namen, Vornamen, Stempel auf Firmenblatt, Autogramm, notariell 
beurkundete/beglaubigte Vollmacht) mir vorzulegen. Sollte es nicht Ihre Initiative 



oder Ihre Verordnung sein, so fordere ich Sie auf mir sämtliche Kopien (auch zu 
Ihren eigenen Rechtschutz) von den Originalverordnungen von Ministeriums, 
Behörden, Bediensteten, Staatsanwälte, Gerichte (sind alle Verwaltungen des 
Bundes) einzureichen, selbstverständlich nach rechtlichen Vorschriften ( Namen, 
Vornamen, Stempel auf Firmenblatt, Autogramm, notariell beurkundete/beglaubigte Vollmacht). 
Sollten diese Anordnungen von den Ministeriums, Behörden, Bediensteten, 
Staatsanwälte, Gerichte ( sind nicht Amtlich, oder Staatlich nach UN-Konvention 
Art. 52-85) sich als rechtwidriger Verwaltungsakt beweisen, ohne Namen, 
Vornamen, Stempel auf Firmenblatt, Autogramm, notariell 
beurkundete/beglaubigte Vollmacht, so sind es Offerten (Eine Offerte ist ein für den 
Anbieter rechtlich bindendes Vertragsangebot, es sei denn, es ist ausdrücklich 
etwas anderes erklärt, zum Beispiel durch eine Freizeichnungsklausel, 
/https://www.juraforum.de/lexikon/invitatio-ad-offerendum/), oder eine Fiktion - 
bewusst gesetzte widerspruchsvolle oder falsche Annahme als methodisches 
Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems, und ich werde sie alle bei EGMR, 
Strafgerichtshof in Den Haag, Human Rights Watch in USA und Schweiz nach 
NewYorker Konvention anzeigen und verklagen wegen Willkür (das Fehlen eines 
sachlichen Grundes und damit jedenfalls einen Verstoß gegen 
Verfassungsprinzipien), vorsätzliche und arglistiger Täuschung (verjahrt nicht), 
von Menschen, Bürger und Bürgerinnen Körperverletzung, Nötigung und 
Mißbrauch/ Mißhandlung von Schutzbefohlenen Kleinkindern/Kindern, auch die 
Eltern werden angezeigt und verklagt die es zulassen (Nürnberger Codex 1-10) 
Dies ist laut Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte (Resolution 217 A (III) vom 
10.12.1948) ein Völkermord, und nach UN-Konvention werden Explizit als 
Völkermord definiert in Artikel 2 Handlungen, “die in der Absicht begangen 
werden”, “eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche 
ganz, oder teilweise zu zerstören”. UN Konvention Art. 29, Artikel 19 [Schutz vor 
Gewalt], § 36 Verantwortung für die Rechtsmäßigkeit (Beamtenstatusgesetz). 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder 
geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder 
Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in 
der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters 
oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut. 
Es ist dringend angesagt die 4 Genfer Konvention zu erfüllen, in dem sie alle den 
Art. 142, 143, 144 nachkommen und durchführen, sonst droht Ihnen allen eine 
Strafe von 2000000 Euro wegen außervertraglichen Schuldverhältnissen, Obligation. 
Die Menschen sind in der Regel auf die Personifikation durch das Grundgesetz 
konditioniert. Aus diesem Grund liegt eine arglistig-heimtückische Täuschung und 
Tarnung von geheimen Scheingeschäften vor, denn das natürliche Völkerrecht 
geht dem Grundgesetz und allen Organisationen der juristischen Bundes-Republik 
voraus, und aus dieser Tatsache muss vorher das natürliche Völkerrecht beachtet 



werden. Alle Personen marschieren, diskutieren und demonstrieren wegen 
Rechtverletzungen, doch Recht ist im Grundgesetz nicht erreichbar. 
§ 225 StGB Mißhandlung von Schutzbefohlenen. Strafgesetzbuch (StGB) 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit 
wehrlose Person, die: 
1.seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
2.seinem Hausstand angehört, 
3.von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 
4.ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, 
quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu 
sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. 
Sie setzen sich der Zivilrechtliche Haftung aus, § 823, 839, 253 BGB, Sie haften für 
alle zukünftigen Schäden die Sie vorsätzlich, oder Bedingt vorsätzlich, oder Grob 
Fahrlässig den Kindern, Menschen angetan haben ! 
Die Unterlagen sind innerhalb von 1 Woche an mich zu senden. 
Nach Nürnberger Kodex 1-10 von 1947 (Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den 
Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, 
leitet oder ihn durchführt, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden 
kann). So darf es auch keine Impfpflicht geben ! 
Apostolisches Schreiben " MOTU PROPRIO" Nr. VIII vom 11. Juli 2013, Änderungen 
im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung: "Alle Staatsdiener handeln seit 
der UCC-Einreichung “Declaration of Facts” (UCC Doc # 2012127914) vom 28. 
November 2012 durch den OPPT auf eigene Verantwortung und haften persönlich 
für ihre Handlungen. Sie haben seitdem nicht mehr die Sicherheit ihrer 
zwangsvollstreckten Firmen im Rücken." 
Alle Bediensteten/Behörden/Gerichte/Regierung/Polizeibehörde/Vorstände müssen 
die Remonstrations Rechte und Pflichte laut Gesetz, Allgemeine Pflichten und 
Rechte (§§ 60-86) und Abschnitt 6 - Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis (§§ 
33-53) einhalten und ausführen, und die Ihnen anvertraute Erwachsene und Kinder 
auch wie lebendige, lebendgeborene Menschen (nicht als Sache, Personal oder 
Plastikkarte) zu behandeln. 
Folgende internationale Abkommen und Rechte sind verwendet: 
- Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 
Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966. 
- 4 Genfer Konvention Art. 1 - 82, 136 - 149, vom 12. August 1949 
- Humanitäres Recht, Schutzpflichten: „Der Staat und seine Organe müssen Maßnahmen gegen 
Verletzungen der Recht 
auf den Schutz der Familie durch nicht-staatliche Dritte (Privatpersonen, 
Unternehmen, Vereine etc.) ergreifen“. 
- Naturrecht: Moral, Ethik, kategorischer Imperativ. 
• Grundrechte: Art. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 19 
• Grundgesetz: Art. 20, 25, 26, 34, 139, 146 



          
       Max aus der Sippe Mustermann 
        Reutlingen, den 07.06.2021 

Kopien gehen an die UNO, Sicherheitsrat, Internationale Botschaften, 
Tribunale/Gerichte und Amerikanische Besatzungskräfte.


